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Vorwort
Am 1.1.2023 ist die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft getreten.

Die mit der Reform einhergehenden Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch werden als

die umfassendsten Änderungen seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am

1.1.1900 bezeichnet.1

Die umfassende Reform hat auch auf die Genehmigungsverfahren für Betreuer, Bevoll-

mächtigte und – jetzt neu – auch für die vertretenden Ehegatten nach § 1358 BGB Einfluss.

Das künftig in §§ 1773 bis 1813 BGB geregelte Vormundschaftsrecht nimmt die Regelun-

gen der Vermögenssorge im Wesentlichen aus dem Vormundschaftsrecht heraus. Die um-

fassenden Regelungen zur Vermögenssorge haben nun ihren Standort im Betreuungs-

recht. Zwar verweist § 1799 Abs. 1 BGB für die nach dem Vormundschaftsrecht genehmi-

gungsbedürftigen Rechtsgeschäfte auf die §§ 1848 bis 1854 BGB, allerdings dürfen diese

durch das Familiengericht nur dann genehmigt werden, wenn die Rechtsgeschäfte den

Grundsätzen des § 1798 Abs. 1 BGB nicht widersprechen. Nach diesen muss der Vormund

die Vermögenssorge zum Wohl des Mündels unter Berücksichtigung der Grundsätze einer

wirtschaftlichen Vermögensverwaltung wahrnehmen. Die Vermögensverwaltung im Be-

treuungsrecht zielt hingegen auf die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der betreu-

ten Person. Aus diesem Grund wurden in dieser Neuauflage die Genehmigungserforder-

nisse im Rahmen der Vormundschaft herausgenommen. Insgesamt wurde das Werk für

diese 4. Auflage vollständig neu strukturiert und bearbeitet.

Die Übersichten in Teil B ermöglichen Ihnen eine schnelle Orientierung über die geneh-

migungsbedürftigen Entscheidungen – in alphabetischer Reihenfolge – und zeigen auch

den Vergleich zur bisherigen Regelung auf. Auch die Bevollmächtigten und vertretenden

Ehegatten können sich in weiteren Übersichten schnell einen Überblick über die für sie re-

levanten Genehmigungserfordernisse verschaffen.

Teil C befasst sich in einem neuen Aufbau mit den Genehmigungserfordernissen im Rah-

men der Personensorge und Teil D greift die neue gesetzliche Gliederung der Genehmi-

gungserfordernisse im Rahmen der Vermögenssorge auf. In Teil E wird das neu einge-

führte Genehmigungserfordernis des Widerrufs einer Vorsorgevollmacht behandelt.

Fulda, Februar 2023

Dr. Szymon Mazur

Hinweis

Gendergerechte Sprache sind Autor und Verlag ein Anliegen. Allein der bes-

seren Lesbarkeit halber wird in diesem Werk das generische Maskulinum ver-

wendet. Alle verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern

nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

1 Schwab, FamRZ 2020, 1321.
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A Einleitung

1 Grundsatz des selbstbestimmten Lebens
Das eigene Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu führen, ist für uns

eine Selbstverständlichkeit. Im Rahmen der vorhandenen Gegebenheiten und unserer

Möglichkeiten entscheiden wir selbst, was wir machen und wofür wir unser Geld ausge-

ben. Dabei sind unsere Entscheidungen so unterschiedlich, wie auch wir unterschiedlich

sind. Die einen leben gesund und sparsam, die anderen ziehen ein ausgelassenes Leben

vor. Dementsprechend fallen auch die einzelnen Entscheidungen im Leben äußerst unter-

schiedlich aus: Während die einen regelmäßig zum Arzt gehen und alle empfohlenen The-

rapien wahrnehmen, ziehen die anderen vor, ihre Gesundheitssorge auf das Nötigste zu

beschränken; während die einen vorziehen, zurückgezogen allein zu leben, suchen die an-

deren ein Zusammenleben in Gemeinschaft; während die einen gern sparen und investie-

ren, geben die anderen das vorhandene Geld für „schöne Sachen“ aus und „genießen das

Leben“. Kann man aber eines dieser unterschiedlichen Lebenskonzepte als vernünftig und

vorzugswürdig erachten? Klar, jeder wird das Lebenskonzept, mit dem er sich am ehesten

identifiziert, als „vernünftig“ und „vorzugswürdig“ bezeichnen. Und damit wird schon

deutlich, dass Bezeichnungen als „vernünftig“ oder „zum eigenen Wohl“ ebenfalls sub-

jektive Beurteilungen aus der jeweils eigenen Perspektive sind. Um das neue Betreuungs-

recht und die daraus resultierenden Pflichten für betreuende und bevollmächtigte Perso-

nen richtig zu verstehen, muss man sich dessen bewusst sein.

1.1 Unterstützung tatsächlicher und rechtlicher Art

Wie ist es aber, wenn eine Person aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihr Leben

nicht selbstbestimmt führen und damit im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nicht

nach ihren Wünschen gestalten kann?1 In dem Fall bedarf sie einer Unterstützung. Diese

Unterstützung kann rein tatsächlicher Art sein. So beispielsweise, wenn jemand mit einem

gebrochenen Bein im Bett liegt und eine andere Person darum bittet, für ihn bestimmte

Einkäufe zu tätigen, den Briefkasten zu leeren oder zur Post zu gehen.

Oft ist allerdings die Unterstützung tatsächlicher Art nicht ausreichend. Muss beispiels-

weise aufgrund längerer Erkrankung ein ambulanter Pflegedienst beauftragt werden oder

eine Haushaltshilfe gesucht werden und müssen womöglich Anträge auf Kostenüber-

nahme dieser Hilfen gestellt werden, so handelt es sich hierbei um eine Unterstützung

rechtlicher Art. Diese Unterstützung kann durch die rechtliche Betreuung geleistet werden,

allerdings nur dann, wenn diese rechtliche Unterstützung nicht auf andere Weise erbracht

werden kann.

1 Vgl. dazu § 1821 Absatz 2 Satz 1 BGB.
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A Einleitung

1.2 Sicherstellung der Selbstbestimmung durch Betreuung

Die rechtliche Betreuung soll folglich – genau wie andere Hilfen, die eine rechtliche Betreu-

ung entbehrlich machen können – nicht das Selbstbestimmungsrecht der zu betreuenden

Person einschränken, sondern im Gegenteil: Die Person, die infolge einer Krankheit oder

Behinderung ihr Selbstbestimmungsrecht nicht voll ausüben kann, soll durch die rechtliche

Betreuung in die Lage versetzt werden, aufgrund dieser Unterstützung ein selbstbestimm-

tes Leben zu führen.

1.3 Sicherstellung der Selbstbestimmung durch
Genehmigungserfordernis

In besonders sensiblen Bereichen sieht das Gesetz eine doppelte Absicherung des Selbst-

bestimmungsrechts vor. Zum einen unterliegt die betreuende oder bevollmächtigte Person

der Pflicht, bei ihrer Aufgabenerfüllung das Selbstbestimmungsrecht zu beachten. Dies er-

gibt sich bei der Betreuung aus § 1821 BGB und der Bevollmächtigung aus der Absprache

im Innenverhältnis (dazu näher unten unter 3.1), wobei es durchaus möglich ist, dass in

bestimmten Fällen der geäußerte Wunsch nicht beachtet werden darf und dann dem

Selbstbestimmungsrecht durch Umsetzung des mutmaßlichen Willens Geltung zu ver-

schaffen ist. Gerade in diesen sensiblen Bereichen der Gesundheitssorge, insbesondere

wenn Zwang angewendet werden soll, sieht das Gesetz sowohl für betreuende wie auch

für bevollmächtigte Personen bestimmte Genehmigungsvorbehalte vor. Hier soll das Ge-

richt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens überprüfen, ob die gesetzlichen Vorausset-

zungen der vom Betreuer oder Bevollmächtigten beabsichtigten Anordnung vorliegen

oder nicht. Ein anderer sensibler Bereich ist der der Vermögenssorge. Hier trifft den Be-

treuer – nicht den Bevollmächtigten – die Pflicht, vor bestimmten Entscheidungen die Ge-

nehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen.

2 Betreuerbestellung
Das Betreuungsrecht ist in den §§ 1814 bis 1881 BGB geregelt. Betreuungsrecht ist nur auf

volljährige Personen anwendbar. Das Recht der minderjährigen Personen wird durch das

Vormundschaftsrecht geregelt.

Vor der Bestellung eines rechtlichen Betreuers prüft das Betreuungsgericht die Vorausset-

zungen der Betreuung, legt den Umfang der Betreuung fest und wählt schließlich einen

geeigneten Betreuer aus. Das Betreuungsverfahren wird entweder durch den Antrag der

zu betreuenden Person selbst oder von Amts wegen eingeleitet. Von Amts wegen be-

deutet allerdings nicht, dass das Gericht von sich aus ein Betreuungsverfahren einleitet.

Dies geschieht in den allerwenigsten Fällen, in denen das Gericht im Rahmen seiner Tätig-

keit in einem anderen Verfahren auf einen möglichen Betreuungsbedarf stößt. In den aller-

meisten Fällen wird die rechtliche Betreuung durch Anregung Dritter eingeleitet. Das kön-

nen Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn, aber auch die Betreuungsbehörde selbst

sein. In allen diesen Fällen unterrichtet das Betreuungsgericht die betroffene Person von
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2 Betreuerbestellung

der Einleitung des Verfahrens in möglichst adressatengerechter Weise und informiert sie

über die Aufgaben eines Betreuers, den möglichen Verlauf des Verfahrens und über die

möglichen Kosten des Betreuungsverfahrens (§ 275 Absatz 2 FamFG).

2.1 Voraussetzungen der Betreuung

Bei den Voraussetzungen der Betreuung wird zwischen der subjektiven Betreuungsbedürf-

tigkeit und dem objektiven Betreuungsbedarf unterschieden. Auch ist zu beachten, dass

die Betreuung gegenüber anderen, niederschwelligen Unterstützungsmöglichkeiten oder

gegenüber der eigenen Vorsorge subsidiär ist.

2.1.1 Betreuungsbedürftigkeit

§ 1814 Absatz 1 BGB beschreibt die Voraussetzung der rechtlichen Betreuung wie folgt:

„Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich nicht besorgen

und beruht dies auf einer Krankheit oder Behinderung, so bestellt das Betreuungsgericht für

ihn einen rechtlichen Betreuer (Betreuer).“

Damit steht als Voraussetzung der rechtlichen Betreuung das persönliche Unvermögen, die

eigenen Angelegenheiten ganz oder teilweise rechtlich besorgen zu können, an erster

Stelle. Dieses Unvermögen muss allerdings zwingend seine Ursache in einer Krankheit oder

Behinderung haben. Kann eine Person beispielsweise ihre Angelegenheiten nicht erledi-

gen, weil sie weder lesen noch schreiben kann, und ist dieses Unvermögen in der eigenen

Biografie begründet, nicht jedoch in einer Krankheit oder Behinderung, so besteht die Vo-

raussetzung einer rechtlichen Betreuung nicht.

Fallbeispiel

Die Person P kommt aus einem Land, in welchem sie nie die Möglichkeit hatte, eine

Schule zu besuchen.

Lösung:

Hier beruht dieses Unvermögen auf den biografischen Gegebenheiten, nicht jedoch

auf einer Krankheit oder Behinderung. Freilich bedarf die Person einer Unterstüt-

zung, allerdings ist das Betreuungsrecht nicht die einschlägige Unterstützungsmög-

lichkeit. Würde das Unvermögen des Lesens und Schreibens allerdings auf einer an-

geborenen Intelligenzminderung beruhen, so würde dies eine Behinderung darstel-

len, mit der Folge, dass zumindest eine subjektive Betreuungsbedürftigkeit hier zu

bejahen wäre. In dieser zweiten Konstellation wäre die Person aufgrund ihrer Intelli-

genzminderung – also Behinderung – nicht in der Lage, bestimmte Angelegenheiten

selbst zu besorgen. Es bestände somit eine Betreuungsbedürftigkeit.

2.1.2 Betreuungsbedarf

Nicht jede Betreuungsbedürftigkeit führt allerdings zur Bestellung eines rechtlichen Betreu-

ers. Zunächst einmal muss neben der subjektiven Betreuungsbedürftigkeit auch ein objek-
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A Einleitung

tiver Betreuungsbedarf bestehen. Mit anderen Worten, es müssen zumindest in der nahen

Zukunft Angelegenheiten überhaupt besorgt werden müssen. Wenn es folglich, das obere

Beispiel aufgreifend, überhaupt keinen Bedarf gibt, eine Angelegenheit durch Lesen oder

Schreiben zu erledigen, beispielsweise weil gar keine Anträge gestellt und keine Schreiben

bearbeitet werden müssen, so besteht zwar eine subjektive Betreuungsbedürftigkeit, aber

zumindest derzeit kein objektiver Betreuungsbedarf. So kann gemäß § 1814 Absatz 3 BGB

ein Betreuer nur dann bestellt werden, wenn dies auch erforderlich ist.

2.1.3 Subsidiarität der rechtlichen Betreuung

Die Erforderlichkeit setzt nicht nur voraus, dass eine bestimmte Angelegenheit jetzt oder

in naher Zukunft voraussichtlich besorgt werden muss, sondern darüber hinaus, dass es

keine anderen Möglichkeiten der Erledigung jener Angelegenheit gibt. § 1814 Absatz 3

BGB zählt zwei dieser Möglichkeiten explizit auf, allerdings ist diese Aufzählung nicht ab-

schließend.

Eine Angelegenheit kann auch rechtlich besorgt werden durch:

• eine bevollmächtigte Person,

• andere Hilfen, die auf sozialen Rechten oder anderen Vorschriften beruhen,

• das Notvertretungsrecht der Ehegatten gemäß § 1358 BGB.

2.2 Umfang der Betreuung

Der Umfang der Betreuung bestimmt die Befugnis des rechtlichen Betreuers zum Tätigwer-

den. Er legt fest, in welchen Bereichen der Betreuer tätig werden kann. Ob er im Innenver-

hältnis zu seiner betreuten Person auch tätig werden darf, richtet sich dann nach § 1821

BGB (siehe dazu unten 3.2).

2.2.1 Aufgabenkreis

Anders als vor der Reform des Betreuungsrechts muss das Betreuungsgericht den Umfang

der Betreuung durch die Festlegung eines oder mehrerer Aufgabenbereiche, welche im

Einzelnen angeordnet werden müssen (§ 1815 Absatz 1 BGB), bestimmen. Die Anordnung

des Aufgabenkreises „alle Angelegenheiten“ ist damit unzulässig.

Das Gesetz spricht auch von dem Aufgabenkreis als dem Umfang der Betreuung, welcher

aus einem oder mehreren Aufgabenbereichen besteht. Die Übertragung des einen oder

mehrerer Aufgabenbereiche richtet sich nach der tatsächlichen Erforderlichkeit, denn ge-

mäß § 1815 Absatz 1 Satz 3 BGB kann ein Aufgabenbereich nur angeordnet werden,

„wenn und soweit dessen rechtliche Wahrnehmung durch einen Betreuer erforderlich

ist“. Nehmen die Gerichte diesen engen Erforderlichkeitsgrundsatz ernst, werden sie künf-

tig die einzelnen Aufgabenbereiche enger fassen müssen.2

Aber nicht nur die Aufgabenbereiche sind eng zu fassen. Bestimmte Angelegenheiten darf

der Betreuer nur dann erledigen und die dazugehörigen Entscheidungen nur dann treffen,

2 Näher dazu Mazur, BtPrax 2021, 168 f.
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